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Aufbau Nächste Woche startet das Festival 
NordArt. Jetzt wird alles dafür aufgebaut 
und kräftig geschwitzt. Stein am Rhein Seite 15

Sternenhimmel Mond- und Sonnenfinster-
nisse sowie die Perseiden-Sternschnuppen 
sind im August zu sehen. Region Seite 12

Ein neues Polizeigesetz steht zur Debatte
Aufgaben und Kompetenzen 
der Schaffhauser Polizei ge-
nau definieren soll ein neues 
Polizeigesetz, das jetzt in der 
Vernehmlassung ist. 

VON MARK LIEBENBERG 

Hätten Sie’s gewusst? Ärztliches Per-
sonal ist von der Schweigepflicht ent-
bunden, wenn die Polizei, auch ohne 
richterliche Erlaubnis, Informationen 
zu einer Person einholen will, von der 
sie annimmt, dass sie eine Gefahr für 
die physische, psychische oder sexuelle 
Integrität von anderen Personen dar-
stellt. Oder dies: Um eine schwere dro-
hende strafbare Handlung zu verhin-
dern, darf die Polizei auf blossen Ver-
dacht hin eine Observation auch mit 
Mikrofonen und Videokameras von bis 
zu einem Monat vornehmen. Und im 
Rahmen einer sogenannten verdeck-
ten Vorermittlung in solchen Fällen 
dürfen sich Polizisten auch als jemand 
anderes ausgeben und mit Verdächti-
gen in Kontakt treten – dafür darf  
die Polizei sogar gefälschte Ausweis-
papiere verwenden. Fesseln darf die 
Polizei Personen grundsätzlich, sowohl 
bei Einvernahmen als auch bei Trans-
porten. Und sie kann Personen auch 
ausserhalb eines Verfahrens für bis zu 
24  Stunden in Gewahrsam nehmen. 

Legaler Rahmen für Polizeiarbeit
Was auf den ersten Blick nach 

einem harten Regime mit drakoni-
schen Massnahmen aussieht, ist hier-
zulande schon lange normaler Polizei-
alltag – neu ist bloss, dass diese Bestim-
mungen künftig im Schaffhauser Poli-
zeigesetz wortwörtlich geregelt sein 
werden. Denn obschon seit 2011 die 
Schweizerische Strafprozessordnung 
(StPO) landesweit vorgibt, welchen 
Spielraum, welche Methoden und wel-
che technischen Hilfsmittel die Polizei-
behörden im Rahmen der Ermittlungs-
tätigkeit bei einem eingeleiteten Straf-
verfahren haben, ist teilweise unscharf 
definiert, was sie in ihrer Tätigkeit 
zwecks Gefahrenabwehr und Präven-
tion tun dürfen. 

Heute sind diese polizeilichen Tätig-
keiten entweder in den zahlreichen kan-
tonalen Spezialverordnungen geregelt 
oder in einer sogenannten polizeilichen 
Generalklausel enthalten, einem allge-
mein gefassten Gesetz, das die Polizei-
arbeit legitimiert. Die gleiche polizeili-
che Massnahme – zum Beispiel Observa-
tion, verdeckte Ermittlung, Gewahrsam-

nahme oder Befragung von Privatperso-
nen zum Zwecke der Informationsbe-
schaffung – kann sowohl der Gefahren-
abwehr als auch der Strafverfolgung die-
nen. Die Grenze zwischen polizeirechtli-
cher und strafprozessualer Tätigkeit 
verläuft heute in der Praxis fliessend.

Das soll sich mit dem jetzt als Ent-
wurf vorliegenden und in die Vernehm-
lassung geschickten kantonalen Poli-
zeigesetz ändern. Der Unterschied 
zum heutigen Polizeigesetz ist: Es steht 
präzise drin, was die Polizei ausserhalb 
einer eingeleiteten Strafuntersuchung 
darf und was nicht. 

Handhabe bei «Gefährdern»
Vor allem auf drei Gebieten ist we-

sentlich expliziter ausformuliert, wel-
che rechtlichen Leitplanken der Polizei-
arbeit gesetzt werden. Im Bereich der 
polizeilichen Vorverfahrensermittlung 
(etwa Observation, verdeckte Ermitt-
lung, Durchsuchung von Personen und 
Räumen, Wegweisungen und Fernhal-
tungen, Überwachung des Fernmelde-
verkehrs) werden die Ermittlungsprak-
tiken im revidierten Gesetz präzisiert, 
damit wird eine legale Grundlage für 
diese Aspekte der Polizeiarbeit gelegt. 

Neu und präzise wird zweitens der 
Einsatz von Audio- und Videogeräten 
und von unbemannten Luftfahrzeugen 

(Drohnen) sowie die Verwendung der 
so gewonnenen Daten geregelt. So darf 
die Polizei beispielsweise – zeitlich und 
örtlich begrenzt – öffentliche Plätze 
oder Veranstaltungen unter bestimm-
ten Bedingungen live mit Kameras 
überwachen, inklusive Identifizierung 
von Personen, wenn dort innerhalb des 
letzten Jahres Straftaten begangen 
wurden. Ausserdem ist die Anbrin-
gung von Überwachungsgeräten an 
Gebäuden des Kantons, an Strassen-
verkehrsanlagen und – mit Einwilli-
gung – an privaten Gebäuden aus-
drücklich vorgesehen, ebenso wie der 
Einsatz von Bodycams, welche Polizis-
ten im Einsatz auf sich tragen.

Umfassend geregelt im neuen Poli-
zeigesetz ist das Kapitel «Gewaltschutz 
und -prävention». Teil davon sind die 
Bestimmungen zum Bedrohungsma-
nagement. Gerade letzte Woche ist im 
Zuge der Ermittlungen um den Motor-
sägenangriff in Schaffhausen die Frage 
aufgetaucht, ob man die Gefährlichkeit 
des mutmasslichen Täters nicht hätte 
früher erkennen müssen. 

Das neue Gesetz ermächtigt die 
Polizei explizit dazu, «Massnahmen zu 
treffen, wenn eine Person Anlass zur 
Annahme gibt, die psychische, physi-
sche oder sexuelle Integrität einer an-
deren Person zu gefährden». Das Sam-

meln von auch sensiblen Informatio-
nen bei Behörden oder Dritten – etwa 
über allfällige hängige Verfahren, 
Massnahmen des Erwachsenenschut-
zes, Familiensituation, «körperliche 
und geistige Verfassung (Suchterkran-
kungen)» oder Waffenbesitz – dient 
dem Abschätzen des Risikopotenzials. 
Dazu gehört auch die eingangs er-
wähnte Datenauskunft durch medizini-
sches Personal. 

Aufstockung des Korps angedacht
Bei akuten oder komplexen Gefähr-

dungsanzeichen bildet die Polizei eine 
interprofessionelle «Arbeitsgruppe Be-
drohungsmanagement», bestehend aus 
Vertretern der Justiz, der Polizei, den 
Spitälern/Psychiatrie und weiteren 
Fachpersonen aus Verwaltung und – 
wo nötig – von dritter Stelle. Vor allem 
bei den Themen Stalking und häusli-
che Gewalt hat die Polizei die schär- 
feren Interventionsmöglichkeiten der 
Wegweisung und des Annäherungs-
verbots neben dem geläufigeren Kon-
taktverbot. 

Die Aufstockung des Polizeikorps 
ist im Vernehmlassungsbericht zumin-
dest angedacht – braucht aber einen se-
paraten Entscheid des Kantonsparla-
ments. Der Personalbestand liegt seit 
Jahren fix bei rund 180 Stellenprozent. 

Nachgefragt

«Es gibt keine  
Verschärfungen»

Frau Regierungsrätin, neu regelt das 
Polizeigesetz genau, was die Schaffhau-
ser Polizei im Rahmen ihrer Arbeit 
ausserhalb von Strafuntersuchungen 
darf und was nicht. Ist das ein Vor- oder 
ein Nachteil für die Arbeit der Polizei?
Rosmarie Widmer Gysel: Im neuen 
Polizeigesetz ist die Tragweite des poli-
zeilichen Handelns bestimmter um-
schrieben, damit die damit verbunde-
nen Eingriffe in die Grundrechte hinrei-
chend voraussehbar sind. Deshalb ent-
hält das neue Gesetz im Vergleich zum 
heutigen eine höhere Normendichte, 
denn das aktuell gültige lässt vieles of-
fen, was im Rahmen von Verordnungen 
und Weisungen geregelt ist. Der Vorteil 
für die Polizei – aber auch für die Bevöl-
kerung – ist, dass sich Unsicherheiten 
bezüglich der  Legalität des polizeili-
chen Handelns deutlich verringern las-
sen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass 
beispielsweise eine verdeckte Ermitt-
lung oder eine Überwachung mit techni-
schen Geräten für Ton- und Bildaufnah-
men nur in einem eng begrenzten Rah-
men zulässig sein wird. Die verdeckte 
Ermittlung bedarf zudem der Zustim-
mung durch das Gericht. 

Wenn einiges neu reglementiert werden 
muss, was bisher ungenau geregelt war: 
Hat man nun gleich auch Verschärfun-
gen und Kompetenzausweitungen für 
die Polizei ins Gesetz  geschrieben? 
Widmer Gysel: Es gibt keine Verschär-
fungen. Noch einmal: Im Gesetzesent-
wurf sind neu zentral viele Sachver-
halte explizit geregelt, die heute in an-
deren Weisungen und Verordnungen 
geregelt sind. Mit dem neuen Polizeige-
setz wird dem Prinzip der Rechtsstaat-
lichkeit viel besser Genüge getan als bis 
anhin. Der Bürger weiss besser, wel-
chen Schutz er erwarten darf und wel-
che Eingriffe er im Falle einer von ihm 
ausgehenden Störung oder Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung überhaupt zu dulden hat.

Wie steht man bezüglich des polizei-
lichen Handlungsspielraums im natio-
nalen Vergleich da?
Widmer Gysel: Der Gesetzesentwurf 
berücksichtigt die in jüngster Vergan-
genheit umgesetzten Revisionen ande-
rer Kantone. Damit ist gewährleistet, 
dass das neue Polizeigesetz bereits be-
stehende und bewährte Bestimmungen 
enthält, über deren Rechtmässigkeit 
das Bundesgericht vielfach bereits 
 befunden hat. 

Ein Kapitel widmet sich dem Bedro-
hungsmanagement inklusive des Um-
gangs mit «potenziellen Gefährdern». 
Welches sind die Eckpunkte dazu im 
Entwurf?
Widmer Gysel: Aufgrund der Tendenz, 
dass vermehrt eine präventive Verbre-
chensverhinderung anstelle der nach-
träglichen Verbrechensahndung gefor-
dert wird, und aufgrund unserer guten 
Erfahrungen mit dem Bedrohungsma-
nagement, ist es uns wichtig, klare. . . 

Rosmarie 
Widmer  
Gysel
Regierungs-
rätin

Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei in den Bereichen Sicherheit und Prävention von Straf- und Gewalttaten regelt das 
revidierte Polizeigesetz. Blick in die Alarm-, Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei.  Archivbild Selwyn Hoffmann

Finanzierung Stadt soll weniger für Polizei bezahlen, die Gemeinden mehr
Die Schaffhauser Polizei ist seit dem 
Jahr 2000 weitgehend für den sicher-
heitspolizeilichen Bereich aller Ge-
meinden zuständig. Das heisst, sie  
gewährleistet als Einheitspolizei mit 
präventiven und repressiven Mass-
nahmen die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung auf dem gesamten Kantons-
gebiet. Es handelt sich dabei um krimi-
nal-, sicherheits- und verkehrspolizei-
liche Aufgaben. Die Polizei steht dabei 
in ständiger Bereitschaft. 

Seit der Schaffung der Einheits-
polizei wurde ein Schlüssel geschaf-
fen, der die Lastenverteilung für die 
Polizei zwischen Gemeinden und dem 
Kanton regeln soll. Der Aufwand der 
Schaffhauser Polizei betrug im Jahr 
2016 rund 30 Millionen Franken. Die 
jährlichen Einnahmen (Gebühren, 
Bussen, Bundesbeiträge usw.., ohne 
Gemeindebeiträge) schwankten in den 
letzten Jahren jeweils zwischen 7 und 
9 Mio. Franken. Damit lag der Netto-
aufwand bei 22 bis 23 Mio. Franken. 
Die Beiträge der Gemeinden von jähr-

lich 4,16 Mio. Franken (Stand 2016) 
deckten also knapp einen Fünftel der 
Polizeikosten. Den Rest bezahlt der 
Kanton. 

Seit dem Jahr 2000 hat die Arbeit 
der Polizei stetig zugenommen. Die Be-
völkerung wuchs. In Schieflage geriet 
damit auch die Kostenbeteiligung der 
Gemeinden. Vor allem die Stadt zahlte 
im Verhältnis zu viel für die Polizei. 
Das Finanzausgleichgesetz von 2008 
hat die Polizeilast im innerkantonalen 
Lastenausgleich korrigiert. Doch im-
mer noch sind die Lasten ungleich ver-
teilt. So zahlt heute ein Stadtbürger 
pro Kopf und Jahr theoretisch 101 
Franken für die Polizei, während der 
Stettemer nur gerade 2,70 Franken  
beisteuert. 

Das soll sich jetzt ändern. Ein 
Rechnungsmodell für eine fairere Ver-
teilung der Polizeikosten liegt dem in 
die Vernehmlassung geschickten Poli-
zeigesetz zugrunde, das gemeinsam 
mit Gemeindevertretern erarbeitet 
wurde. Neu soll die Beteiligung über 

eine jährliche Pauschale pro Einwoh-
nerin und Einwohner erfolgen. Diese 
beträgt bei den gegenwärtigen Polizei-
kosten rechnerisch 44 Franken pro 
Kopf. Die Summe der Beiträge aller 
Gemeinden steigt um eine Million, 
doch wird der zu leistende Beitrag in 
den einzelnen Gemeinden neu berech-
net. Im Ergebnis wird die Stadt entlas-
tet (um rund 420 000 Franken), verein-
zelte Gemeinden aber höher belastet. 
Aufgefangen werden die Mehrkosten 
aber ausser bei der Stadt durch den in-
nerkantonalen Finanzausgleich. Das 
heisst: via Lastenausgleich gibt es für 
die Gemeinden unter dem Strich keine 
Verschlechterung. Für den Kanton ist 
die Neuregelung ein Nullsummenspiel. 

Und dabei könnte es sich gar nur 
um eine vorübergehende Lösung han-
deln. Die vollständige Übernahme der 
Polizeikosten durch den Kanton ist 
nämlich Teil der Überlegungen des an-
stehenden Projekts einer Aufgaben- 
und Finanzierungsentflechtung zwi-
schen Gemeinden und Kanton. (lbb)

Polizeigesetz Jetzt  
können sich alle äussern 

Revision Federführend ist das 
 Finanzdepartement des Kantons 
Schaffhausen, dem die Polizei 
politisch unterstellt ist. An der 
Gesetzesrevision des kantonalen 
Polizeigesetzes aus dem Jahr 
2000 mitgearbeitet haben Vertre-
ter der Schaffhauser Polizei, der 
Staatsanwaltschaft sowie der Ge-
meinden. Die Bestimmungen zum 
Gewaltschutz hat eine interdiszi-
plinäre Fachgruppe erarbeitet. 
Vernehmlassung Der Gesetzesent-
wurf ist seit Anfang Juli und noch 
bis Ende September 2017 in der 
Vernehmlassung. Eingeladen 
sind die Gemeinden, Parteien, der 
Datenschutzbeauftragte des Kan-
tons sowie Hausarztverein und 
Kantonale Ärztegesellschaft. 
Vorlage Das nach der Vernehmlas-
sung allenfalls überarbeitete Ge-
setz kommt anschliessend zur 
Beratung ins Kantonsparlament. Fortsetzung auf Seite 12
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